
VOLLMACHT MIT WEISUNGEN AN DIE STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT  
ZUR ZWEITEN GLÄUBIGERVERSAMMLUNG AM 3. MAI 2024 

Huber Automotive AG, Mühlhausen im Täle, Deutschland 

betreffend die bis zu EUR 25.000.000,00 6,00 % Inhaberschuldverschreibung 2019/2024 
ISIN: DE000A2TR430 / WKN: A2TR43 

Bis 2. Mai 2024, 24:00 Uhr, eingehend, zurück an: (bitte nur 1x senden!) 

Huber Automotive AG - 2. Anleihegläubigerversammlung  
c/o Better Orange IR & HV AG     oder an die Telefax-Nummer +49 (0) 89 889 690 633 
Haidelweg 48       
81241 München 
Deutschland       oder per E-Mail an: anmeldung@linkmarketservices.eu  
 

Ich/Wir bevollmächtige(n) – ggf. – unter Widerruf einer bereits früher erteilten Vollmacht die Stimmrechtsvertreter der Huber Automotive AG 
("Gesellschaft"), Herrn Thomas Wagner und Herrn Marcus Graf, beide Mitarbeiter der Better Orange IR & HV AG, München ("Stimmrechtsvertreter"), 
jeweils einzeln, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung und zur Offenlegung 
meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis gemäß meiner/unserer Weisung auf der Anleihegläubigerversammlung abzustimmen und erteile/n 
den Stimmrechtsvertretern zu dem in der Einladung zu der Anleihegläubigerversammlung am 16. April 2024 im Bundesanzeiger bekannt gemachten 
Beschlussvorschlag der Gesellschaft zu Tagesordnungspunkt 1 folgende Einzelweisung (bitte Zutreffendes ankreuzen), wobei die nachfolgende 
Einzelweisung  zu TOP 1 allerdings hinter die ggf. erteilte „Weisung bzgl. Weitergehender Anträge“ (siehe unten) zurücktritt. Im Zweifel ist diese 
Stimmrechtsvollmacht weitestmöglich auszulegen. 

Beschlussfassung zu den Tagesordnungspunkten Ja Nein Enthaltung 

TOP 1 Beschlussfassung über die Veränderung der Fälligkeit, Erhöhung des Zinssatzes, Veränderung 
der Wahl-Rückzahlung sowie den Verzicht auf ein etwaiges Kündigungsrecht gemäß § 7 (1) (a), 
(j) und (k) der Anleihebedingungen und auf ein etwaiges Kündigungsrecht gemäß § 490 BGB 

   

 

Weisung bzgl. Weitergehender Anträge 

Sollten Gegenanträge und/oder Verfahrensanträge (zusammen "Weitergehende Anträge") zur Abstimmung gestellt werden, so weise/n ich/wir die 
Stimmrechtsvertreter hiermit vorbehaltlich der unten erteilten Einzelweisungen bzgl. Weitergehender Anträge an, im Sinne der ausdrücklichen 
Empfehlungen bzw. der Vorschläge der Gesellschaft abzustimmen. Die Weisung bzgl. der Weitergehenden Anträge hat Vorrang vor der ggf. 
vorstehend erteilten Einzelweisung zu TOP 1. 

Sollten der Gesellschaft fristgerecht Gegenanträge von Anleihegläubigern zugehen, werden diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.huber-automotive.com unter der Rubrik „Investor Relations“, Unterpunkt „Anleihe“ veröffentlicht und jedem Gegenantrag wird für die Zuordnung 
ein bestimmter Buchstabe (A, B etc.) zugewiesen. 

Sie können auch in Bezug auf ggf. veröffentlichte Gegenanträge wie folgt Einzelweisungen für die Ausübung des Stimmrechts an die 
Stimmrechtsvertreter erteilen. Tragen Sie dazu in der nachfolgenden Tabelle ggf. den zugeteilten Buchstaben und den Namen bzw. die Firma des 
Anleihegläubigers, der den jeweiligen Gegenantrag gestellt hat, ein. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre Weisungen durch Ankreuzen zu erteilen:  

Gegenanträge von Anleihegläubigern Ja Nein Enthaltung 

A  
___________________________________________________________________ 

   

B  
___________________________________________________________________ 

   

 
___________________ 
(ggf. handschriftlich ergänzen) 

 
___________________________________________________________________    

 
Persönliche Angaben: 
 
 

(Name, Vorname / Firma des Anleihegläubigers) 
 
 

(Adresse des Anleihegläubigers) 
 
 

 
 
ggf. vertreten durch: 
 
 

(Name, Vorname / Firma des Anleihegläubigervertreters) 
 
 
 

(Ort und Datum) 
 
 

 
 
 

(E-Mail-Adresse des Anleihegläubigers) 
 
 

(Telefonnummer des Anleihegläubigers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

(Unterschrift des Anleihegläubigers / Anleihegläubigervertreters 
(bzw. Nennung der Person des Erklärenden gem. § 126b BGB)) 
 
 

(in Druckbuchstaben) 
 

  

mailto:anmeldung@linkmarketservices.eu


Wichtige Hinweise: 
 

Auch Anleihegläubiger, die bereits an der Abstimmung ohne Versammlung teilgenommen haben, 
müssen - um ihre Stimmrechte aus den Schuldverschreibungen in der zweiten Gläubigerversammlung 
ausüben zu können - einen (neuen) besonderen Nachweis mit einem (neuen) Sperrvermerk einreichen 
sowie danach an der Gläubigerversammlung teilnehmen oder sich in dieser vertreten lassen und 
nochmals abstimmen. 

 
Jeder Anleihegläubiger kann sich bei der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten seiner Wahl vertreten lassen 
(§ 14 SchVG). 
 
Die Vollmacht und etwaige Weisungen des Vollmachtgebers an den Vertreter bedürfen der Textform im Sinne von 
§ 126 b BGB. Die Vollmachtserteilung ist nachzuweisen. 
 
Auch bei der Stimmabgabe durch Bevollmächtigte gelten die Voraussetzungen für den Nachweis der 
Teilnahmeberechtigung des Anleihegläubigers durch Vorlage eines Besonderen Nachweises mit 
Sperrvermerk und das Anmeldeerfordernis. 
 
Wir bitten den Vollmachtgeber bzw. dessen Vertreter, der Vollmacht eine Kopie seines Personalausweises oder 
eines anderen Lichtbildausweises, der von einer staatlichen Behörde ausgestellt worden ist, beizufügen. 
 
Anleihegläubiger, die keinen selbst ausgewählten Dritten bevollmächtigen wollen, können nach Maßgabe dieser 
Vollmacht einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter („Stimmrechtsvertreter“) eine Vollmacht 
mit Weisungen zur Abstimmung erteilen. Der Stimmrechtsvertreter benötigt konkrete Weisungen, wie er abstimmen 
soll. Die Weisung kann auch lauten, zu allen Beschlüssen immer so abzustimmen, wie es die Gesellschaft 
ausdrücklich vorschlägt bzw. empfiehlt. Bei Mehrfachweisungen wird der Stimmrechtsvertreter nicht an der 
Abstimmung teilnehmen. Der Stimmrechtsvertreter steht nicht zur Verfügung, um in der Versammlung über die reine 
Abstimmung hinausgehende Handlungen vorzunehmen, insbesondere Anträge oder Fragen zu stellen oder 
Erklärungen abzugeben. 
 
Von Anleihegläubigern, die der Gesellschaft eine fristgerechte Anmeldung und einen gültigen Besonderen 
Nachweis mit Sperrvermerk haben zukommen lassen, nimmt der Stimmrechtsvertreter bis zum Vortag, 24:00 Uhr 
auch per E-Mail unter anmeldung@linkmarketservices.eu Vollmachten und Weisungen entgegen. 
 

*** 
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